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Beschäftigung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

Für die Beschäftigung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern
gelten die Vorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, die bei
Bedarf im Personaldezernat eingesehen werden können.

Aufmerksam machen möchte ich Sie auf den Runderlass des Finanzmini-
steriums vom 08.07.1999 in der Fassung vom 02.09.2003, der als Anlage
beigefügt ist.
Insbesondere weise ich darauf hin, dass für die Beschäftigung von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern ein Mitbestimmungsrecht der
Personalräte gegeben ist.

Sofern Sie eine solche Maßnahme beabsichtigen, bitte ich Sie, diese bei
mir zu beantragen.

Im Auftrage

gez. Wischwill

Präsident der Universität Hannover, Postfach 60 09, 30060 Hannover
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